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Annahme aufgrund GIILLSCI textlicher Indizıen „auch Arıstoteles zugeschrieben wurde
(413 Fn 203), sondern A4SSs 1es Arıstoteles Lehre 1ST vgl RLW. Part 644h22—

Met V{ O264A10 V{ 111) Hılfreich für den Leser uch AÄAn-
merkungen denjenıgen Passagen e WESCIL denen Thomas besonders deutlich ub
den ext hinausgeht und die daher der Forschung umsfirıttfen sind (Z der Bewels
der Ex1istenz höchsten Strebensziels n 21]; der Abschnıiıtt ber die „Ur-
sache des Glücklichseins und die Kooperatıon VOo.  - oftt und Mensch n 165 176]; die
erläuternde Hınzufügung des Termıunus brovidentia dıe Sorge der (jotter
dıe menschlichen Angelegenheıiten yeht n 7143 1/9a24 f.]) ST HERZBERG

I1HOMAS V ÄAQUIN Kommentar ZUY Politik des Arıstoteles uch Sentent1a hıbrı
Politicorum Lateinisch Deutsch UÜbersetzt und eingeleıtet VOo.  - Anselm Spindler
(Herders Bibliothek der Philosophie des Miıttelalters; 34) Freiburg Br Herder 2015
279 5., ISBEBN 4/ 451

Thomas Kkommentar ZuUuUr „Politik“ des Arıstoteles ı1ST C111 Spätwerk. Er wurde zwıschen
1765 und 1277 begonnen und nıcht vollendet. Thomas benutzt die Übersetzung des
Wilhelm Vo  H Moerbeke, dıe vollständıge Übersetzung der „Politik“ ı11155 Lateinische:;

C111 Kkommentar 1ST 9y MI1 dem Kkommentar Alberts des Grofßen der
trüheste Kkommentar Zur Palıitik lateinıschen Miıttelalter (8 Der lateinısche ext und
dessen Gliederung sind die VO Band X [LVILI der Editio Leon1uina (Rom Das Buch
umftasst f capıtula; Anfang steht jeweıls der kommentierende ext des Arstoteles
MI1 Angabe der Stelle der Ausgabe VOo  H Bekker folgt der Kommentar des Thomas
Di1e Kkommentare des Thomas dienen dem Ziel, „dıe SISCILE phiılosophische Arbeıt
bestimmten Themen durch CII systematısch ausgerichtete Beschäftigung M1 den Texten

anderen AÄAutors weıiterzuentwickeln (9 Es sind ‚W Formen unterscheiden
(2) Kkommentare Quaestionenform der kommentierende ext dient als Aufhänger
tür C1LL1IC eigenständıge Diskussion estimmter Probleme b Kommentare, denen Tho-
111A4S „sıch erster Linıie C111 argumentalıve Rekonstruktion des kommentierenden
Textes bemuht (10) Der Kkommentar ZUF „Politik“ zählt Iyp Die 1C1I klassıschen
Elemente dieses Iyps siınd dıie Erklärung des Wortlauts, die argumentTalıve Rekonst-
ruktion die Gliederung des Textes und dıie Anmerkungen DiIie Textgliederung cteht
Jenste der aryumentatıven Rekonstruktion S]1C erlaubt CUDs „den Argumentationsverlau:
des Textes INSRBCSAaM und der jeweıligen Teilschritte den einzelnen Büchern, Kapıteln
und Unterabschnitte ıdentihzieren“ (15) Dementsprechend oıbt die Einleitung
pragnanten UÜberblick ber Thomas’ Gliederung und argumentalıve Rekonstruktion des
ersten Buches der „Politik“ (15——28)

Kann IIl  b Thomas Kkommentar ZuUur „Politik für C111 Rekonstruktion {C111C5S5 polı-
tischen Denkens heranzıehen? Es veht Spindlers Fa Sp These, erster Lıiınıe
C1LI1LC argumenNtalıVve Rekonstruktion des Arıstoteles Textes „Daraus folgt jedoch nıcht
A4SSs C1LI1LC Beschäftigung MI1 dem Palıtik Kkommentar für C111 Verständnıiıs des polıtischen
Denkens Vo Thomas nıcht überaus aufschlussreich WAIiIC (29) DiIie VO Arıstoteles
ersten Buch der „Politik“ entwickelte Unterscheidung 7zwıischen polıtischer und despo-
tischer Leıtung, die Begründung, 1ST uch für Thomas E LSCILCS polıtisches Denken
ftundamental (34) Datür beruft 5Sp siıch auft die zeıtgleich MI1 dem Polıitik Kkommentar
entstandene Schruft „Uber die Herrschaftt der Fursten Ort „entwickelt Thomas
Zzweıten Kapıtel des ersten Buches C1LI1LC Iypologıie VOo.  - Regierungsformen für die C1LI1LC

VOo Arıstoteles INSPırıErte Unterscheidung zwıischen ‚polıtischer‘ und ‚despotischer‘
Leıtung Vo entscheidender Bedeutung LSt(37) „ IS siıch‚ A4SSs Thomas für

Iypologie Vo Regierungsformen MI1 Unterscheidung VOo.  - polıtischer und
despotischer Leıitung arbeıtet, be1 der auf bestimmte Motıve zurückgreıft, die
der Polıitik des Arıstoteles vorhndet und dıie siıch Zuge SCIL1LCI krıtischen Ause1inan-
dersetzung MI1 diesem ext für SISCILE polıtische Theorıie (41) Dazu 1ST

J1 Die TIypologie (sıe 1ST ersten und nıcht „Zzweıten“ Kapıtel) und die ıhr
entsprechende polıtische Theorıie findet sıch bereıts Platons „Politikos“, Zwang
und Freiwilligkeit C111 Kriıterium für dıie Unterscheidung und Bewertung VOo.  - Vertassun-
I1 sınd (291de), und y1C 1ST weıliter entwickelt be] Arıstoteles, Polıitik 1L{ Thomas
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Buchbesprechungen

Annahme aufgrund einiger textlicher Indizien „auch Aristoteles zugeschrieben“ wurde 
(413, Fn. 203), sondern dass dies Aristoteles’ Lehre ist (vgl. etwa Part. an. I 5, 644b22–
645a4; Met. VI 1, 1026a10–23; EN VI 7). (iii) Hilfreich wären für den Leser auch An-
merkungen zu denjenigen Passagen gewesen, an denen Thomas besonders deutlich über 
den Text hinausgeht und die daher in der Forschung umstritten sind (z. B. der Beweis 
der Existenz eines einzigen höchsten Strebensziels [n.21]; der Abschnitt über die „Ur-
sache des Glücklichseins“ und die Kooperation von Gott und Mensch [n.165–176]; die 
erläuternde Hinzufügung des Terminus providentia, wo es um die ‚Sorge‘ der Götter um 
die menschlichen Angelegenheiten geht [n.2133; zu EN X 9, 1179a24 f.]).  St. Herzberg

Thomas von Aquin, Kommentar zur Politik des Aristoteles, Buch I. Sententia libri 
Politicorum I. Lateinisch – Deutsch. Übersetzt und eingeleitet von Anselm Spindler 
(Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelalters; 34). Freiburg i. Br.: Herder 2015. 
279 S., ISBN 978–3–451–34049–9. 

Thomas’ Kommentar zur „Politik“ des Aristoteles ist ein Spätwerk. Er wurde zwischen 
1268 und 1272 begonnen und nicht vollendet. Thomas benutzt die Übersetzung des 
Wilhelm von Moerbeke, die erste vollständige Übersetzung der „Politik“ ins Lateinische; 
sein Kommentar ist somit „– gemeinsam mit dem Kommentar Alberts des Großen – der 
früheste Kommentar zur Politik im lateinischen Mittelalter“ (8). Der lateinische Text und 
dessen Gliederung sind die von Band XLVIII der Editio Leonina (Rom 1971). Das Buch 
umfasst elf capitula; am Anfang steht jeweils der zu kommentierende Text des Aristoteles 
mit Angabe der Stelle in der Ausgabe von Bekker; es folgt der Kommentar des Thomas. – 
Die Kommentare des Thomas dienen dem Ziel, „die eigene philosophische Arbeit an 
bestimmten Themen durch eine systematisch ausgerichtete Beschäftigung mit den Texten 
eines anderen Autors weiterzuentwickeln“ (9). Es sind zwei Formen zu unterscheiden. 
(a) Kommentare in Quaestionenform; der zu kommentierende Text dient als Aufhänger 
für eine eigenständige Diskussion bestimmter Probleme. (b) Kommentare, in denen Tho-
mas „sich in erster Linie um eine argumentative Rekonstruktion des zu kommentierenden 
Textes bemüht“ (10). Der Kommentar zur „Politik“ zählt zu Typ b. Die vier klassischen 
Elemente dieses Typs sind die Erklärung des Wortlauts, die argumentative Rekonst-
ruktion, die Gliederung des Textes und die Anmerkungen. Die Textgliederung steht im 
Dienste der argumentativen Rekonstruktion; sie erlaubt es, „den Argumentationsverlauf 
des Textes insgesamt und der jeweiligen Teilschritte in den einzelnen Büchern, Kapiteln 
und Unterabschnitte zu identifi zieren“ (15). Dementsprechend gibt die Einleitung einen 
prägnanten Überblick über Thomas’ Gliederung und argumentative Rekonstruktion des 
ersten Buches der „Politik“ (15–28). 

Kann man Thomas’ Kommentar zur „Politik“ für eine Rekonstruktion seines poli-
tischen Denkens heranziehen? Es geht, so Spindlers (= Sp.) These, in erster Linie um 
eine argumentative Rekonstruktion des Aristoteles-Textes. „Daraus folgt jedoch nicht, 
dass eine Beschäftigung mit dem Politik-Kommentar für ein Verständnis des politischen 
Denkens von Thomas nicht überaus aufschlussreich wäre“ (29). Die von Aristoteles im 
ersten Buch der „Politik“ entwickelte Unterscheidung zwischen politischer und despo-
tischer Leitung, so die Begründung, ist auch für Thomas’ „eigenes politisches Denken 
fundamental“ (34). Dafür beruft Sp. sich auf die zeitgleich mit dem Politik-Kommentar 
entstandene Schrift „Über die Herrschaft der Fürsten“. Dort „entwickelt Thomas im 
zweiten Kapitel des ersten Buches eine Typologie von Regierungsformen, für die eine 
von Aristoteles inspirierte Unterscheidung zwischen ‚politischer‘ und ‚despotischer‘ 
Leitung von entscheidender Bedeutung ist“ (37). „Es zeigt sich somit, dass Thomas für 
seine Typologie von Regierungsformen mit einer Unterscheidung von politischer und 
despotischer Leitung arbeitet, bei der er auf bestimmte Motive zurückgreift, die er in 
der Politik des Aristoteles vorfi ndet und die er sich im Zuge seiner kritischen Auseinan-
dersetzung mit diesem Text für seine eigene politische Theorie aneignet“ (41). Dazu ist 
zu sagen: Die Typologie (sie ist im ersten und nicht im „zweiten“ Kapitel) und die ihr 
entsprechende politische Theorie fi ndet sich bereits in Platons „Politikos“, wo Zwang 
und Freiwilligkeit ein Kriterium für die Unterscheidung und Bewertung von Verfassun-
gen sind (291de), und sie ist weiter entwickelt bei Aristoteles, Politik III 6–8. Thomas 
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cteht Iso Tradıtion, und kann nıcht die ede davon C111 A4SSs sıch für
E LZEILC ‘ politische Theorie etwWas „aneıgnet”.

Sp betont, A4SSs C siıch be] der Übersetzung des Arıstoteles_ Textes „ UZ die Uberset-
ZUNS Übersetzung handelt: Es 1ST C1II1LC deutsche Übersetzung VOo Wilhelm VOo

Moerbekes lateinıscher Übersetzung des eriechischen Textes“ (41) Der Satz der
„Politik“ lautet: „Alles, W A polıs heilst, 1ST ersichtlich C111 Art VOo.  - Gemeinnschaft und
jede Gemennschatt bıldet sıch dem /Zweck ırgendeın (sut erlangen“ (1252al Wiıe
collen WI1I das Wort Dolıs ub ersetzen” Mıt „Staat (Susemihl) der „staatlıcher Verband
(Schütrumpf)? Moerbeke vebraucht ‚C1V1TAS „Quoniam C1V1Latem videmus
COMMUNU!  tem quandam eX1IsStentfem 5Sp übersetzt „Da WI1I cehen A4SSs jede Burger-
cchaft C1LI1LC Gemeinnschaft LSt(53) Der yriechische Leser WUSSTEC, welche Gemeinnschatt
geme1nt W al, WE Vo  H der polzs dıe Rede1yISTL. Eıne deutsche Übersetzung hat dıe Aufgabe,

Leserkreıs, der kein Griechisch und kein Lateın kann, die Sache vermitteln,
die W Arıstoteles und Thomas veht. ber W A 1ST C111 „Bürgerschaft“: Dıie Auskunftt des
Duden Deutsches Unihversalwörterbuch (201 lautet „ J1 Gesamtheit der Burger|ınnen]

(jemeınwesens A} Parlament Stadtrat Das Arıstoteles jedoch of-
tensıchtlich nıcht Der Zusammenhang eindeutig, A4SSs Arıstoteles dieser Stelle

Dolıs das versteht W A WI1I heute „Staat verstehen Er Nn C111 eindeutiges
Kriıterium DiIie Polıs 1ST Ursprung und (jarant der Rechtsordnung Gerechtigkeıit wırd
RrST Staat verwiırklicht ennn das Recht 1ST die Ordnung der staatlıchen Gemeinnschaft
das Recht ber 1ST die Entscheidung arüber W AS verecht 1ST vgl 253437 39) ber WI1I

haben CD könnte 111a  b eınwenden MI1 der Übersetzung Übersetzung un
vielleicht hat CLU1tAS C111 andere Bedeutung als polıs, csodass der Fehler be1 Wilhelm VOo.  -

Moerbeke lıegt Das trıtft nıcht Z enn bereıts das klassısche Lateın kennt die Bedeu-
(ung Staat vgl (seorges, Ausführliches lat dt Handwörterbuch ”T übingen 1951

CLU1EAS „dıe Gemeinde vereinıigte Bürgerschaft und iınsotern y 1C den Staat
bıldet der Staat Fur den christlichen Sprachgebrauch dürtte der 1NWEe1s aut Augustins

RICKEN S]Titel De CLU1LAate De:z SE ILUSCLIL

K NAPP MARKUS Herz UN Vernunft Wıssenschaft UN. Relıigion Blaise Pascal und die
Moderne Paderborn Schöniungh 23014 2265 ISBEBN 4/ S1078

Pascal und die Moderne Zu sarnrnenzubringen 1ST nıcht Dallz eintach Der Jansen1smus,
dem IIl  b ıhn zuschlägt olt nıcht als modern übrigens W Al C vielem doch
Volkssprachliche Übersetzungen der Lıiturgıe, Entwicklung modernen Pastoral
Bildungsinitiativen standen auf dem Programm der Anhänger Port Royals das
Schlagwort „Jansenısmus 1ST hıstorisch C111 Verengung) DIiese „Moderne 1ST 11U.

4Ab nıcht Bliıck (obwohl Pascal uch hıer manchem beteilıgt war)
Was Pascal anbelangt 1ST der deutsche Beıtrag {C1IILCTI Erforschung vegenüber

den tundamentalen Leıstungen Frankreich ber merkwürdıigerweise uch Japan
und den USA SC1IL längerem eher CI 1LLLE e WSCIL Das betrıifft uch die Rezeption
der philologischen Erkenntnisse In der deutschen Romanıstık cteht Pascal nıcht

cehr Brennpunkt Es oibt ber doch C1LI1LC Reihe yrundlegender systematischer In-
terpretationen den etzten Jahrzehnten allerdings eher ALUS dem philosophischen und
theologıischen Bereich In diese Reihe stellt siıch Knapp Fa

Perspektive 1ST MI1 den Worten „Vernunft und Religion bezeichnen Er
MIi1C breiten Darstellung der Vernunftkonzeption AUS philosophiıe und theologiege-
schichtlicher Hınsıcht C111 VOo  H der „Achsenzeıt bıs Habermas und Honneth Kritische
Leitidee der Darstellung für die euzeıt 1ST deren „Mentalismus (Es C] angemerkt
A4SSs C Frankreich VOozxr und nach Pascal C111 cstarke nıchtmentalistische Tradıtıon oibt
Montaıugne, Cabanıs, Maıne de Bıran Blondel die tranzösıische Phänomenologie
Fın kleiner Passus leitet Pascal ber dem dessen Vernuniftkonzeption als „nıicht-
mentalıistisch bezeichnet wırd Anzeıge dafür 1ST die Metapher des „mMerzens (le (F

SCr FAatisOF7ES

Das oıbt Anlass Ausführungen ber das Herz alten Agypten (nach J] Assmann),
alten Israel Neuen Testament und be1 den Kirchenvätern für Pascal C111 cehr

wWEelter Anweg; relevant siınd dabe; natuüurlıch dıe etzten Stationen besonders Augustinus
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steht also in einer Tradition, und es kann nicht die Rede davon sein, dass er sich für seine 
„eigene“ politische Theorie etwas „aneignet“.

Sp. betont, dass es sich bei der Übersetzung des Aristoteles-Textes „um die Überset-
zung einer Übersetzung handelt: Es ist eine deutsche Übersetzung von Wilhelm von 
Moerbekes lateinischer Übersetzung des griechischen Textes“ (41). Der erste Satz der 
„Politik“ lautet: „Alles, was polis heißt, ist ersichtlich eine Art von Gemeinschaft, und 
jede Gemeinschaft bildet sich zu dem Zweck, irgendein Gut zu erlangen“ (1252a1–3). Wie 
sollen wir das Wort polis übersetzen? Mit „Staat“ (Susemihl) oder „staatlicher Verband“ 
(Schütrumpf)? Moerbeke gebraucht „civitas“. „Quoniam omnem civitatem videmus 
communitatem quandam existentem“. Sp. übersetzt: „Da wir sehen, dass jede Bürger-
schaft eine Gemeinschaft ist“ (53). Der griechische Leser wusste, welche Gemeinschaft 
gemeint war, wenn von der polis die Rede ist. Eine deutsche Übersetzung hat die Aufgabe, 
einem Leserkreis, der kein Griechisch und kein Latein kann, die Sache zu vermitteln, um 
die es Aristoteles und Thomas geht. Aber was ist eine „Bürgerschaft“? Die Auskunft des 
Duden – Deutsches Universalwörterbuch (2011) lautet: „1. Gesamtheit der Bürger[innen] 
eines Gemeinwesens. 2.a) Parlament [...] b) Stadtrat“. Das meint Aristoteles jedoch of-
fensichtlich nicht. Der Zusammenhang zeigt eindeutig, dass Aristoteles an dieser Stelle 
unter polis das versteht, was wir heute unter „Staat“ verstehen. Er nennt ein eindeutiges 
Kriterium: Die Polis ist Ursprung und Garant der Rechtsordnung. Gerechtigkeit wird 
erst im Staat verwirklicht, denn das Recht ist die Ordnung der staatlichen Gemeinschaft; 
das Recht aber ist die Entscheidung darüber, was gerecht ist (vgl. 1253a37–39). Aber wir 
haben es, so könnte man einwenden, mit der Übersetzung einer Übersetzung zu tun; 
vielleicht hat civitas eine andere Bedeutung als polis, sodass der Fehler bei Wilhelm von 
Moerbeke liegt. Das trifft nicht zu, denn bereits das klassische Latein kennt die Bedeu-
tung ‚Staat‘; vgl. H. Georges, Ausführliches lat.-dt. Handwörterbuch, 9Tübingen 1951, 
s. v. civitas: „die zu einer Gemeinde vereinigte Bürgerschaft und, insofern sie den Staat 
bildet, der Staat“. Für den christlichen Sprachgebrauch dürfte der Hinweis auf Augustins 
Titel De civitate Dei genügen. F. Ricken SJ

Knapp, Markus, Herz und Vernunft – Wissenschaft und Religion. Blaise Pascal und die 
Moderne. Paderborn: Schöningh 2014. 226 S., ISBN 978–3–506–77256–5.

Pascal und die Moderne zusammenzubringen, ist nicht ganz einfach. Der Jansenismus, 
dem man ihn meist zuschlägt, gilt nicht als modern – übrigens war er es in vielem doch: 
Volkssprachliche Übersetzungen der Liturgie, Entwicklung einer modernen Pastoral, 
Bildungsinitiativen u. a. m. standen auf dem Programm der Anhänger Port-Royals (das 
Schlagwort „Jansenismus“ ist historisch ja eine Verengung). Diese „Moderne“ ist nun 
aber nicht im Blick (obwohl Pascal auch hier an manchem beteiligt war). 

Was Pascal anbelangt, so ist der deutsche Beitrag zu seiner Erforschung gegenüber 
den fundamentalen Leistungen in Frankreich – aber merkwürdigerweise auch in Japan 
und in den USA – seit längerem eher gering gewesen. Das betrifft auch die Rezeption 
der philologischen Erkenntnisse. In der deutschen Romanistik steht Pascal m. W. nicht 
so sehr im Brennpunkt. Es gibt aber doch eine Reihe grundlegender systematischer In-
terpretationen in den letzten Jahrzehnten, allerdings eher aus dem philosophischen und 
theologischen Bereich. In diese Reihe stellt sich M. Knapp (= K.).

K.s Perspektive ist mit den Worten „Vernunft und Religion“ zu bezeichnen. Er setzt 
mit einer breiten Darstellung der Vernunftkonzeption aus philosophie- und theologiege-
schichtlicher Hinsicht ein – von der „Achsenzeit“ bis Habermas und Honneth. Kritische 
Leitidee der Darstellung für die Neuzeit ist deren „Mentalismus“ (Es sei angemerkt, 
dass es in Frankreich vor und nach Pascal eine starke nichtmentalistische Tradition gibt: 
Montaigne, Cabanis, Maine de Biran, Blondel, die französische Phänomenologie …). 
Ein kleiner Passus leitet zu Pascal über, in dem dessen Vernunftkonzeption als „nicht-
mentalistisch“ bezeichnet wird. Anzeige dafür ist die Metapher des „Herzens“ (le cœur 
a ses raisons …). 

Das gibt Anlass zu Ausführungen über das Herz im alten Ägypten (nach J. Assmann), 
im alten Israel, im Neuen Testament und bei den Kirchenvätern – für Pascal ein sehr 
weiter Anweg; relevant sind dabei natürlich die letzten Stationen, besonders Augustinus. 


